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Jein.
Im Mutterschutz bekommst du 8 Wochen Bezüge, die verbleibenden Tage im 2. LM erhältst du
anteilig Elterngeld.

Elterngeld Plus kannst du immer beantragen.
Du darfst in der Elternzeit generell bis zu 30 Stunden arbeiten. Das würde eventuell weniger
Abzug im EG bedeuten, als wenn du mit Basiselterngeld arbeiten gehst. Oder du kannst den
Bezugszeitraum verlängern (nicht aber die Gesamtsumme).

Du erhältst nur Partnerschaftsbonusmonate, wenn beide mindestens 4 Monate gleichzeitig
Teilzeit (25-30 Stunden) arbeiten.
Da hast du glaube ich etwas verwechselt/ durcheinander gebracht.
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